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UNRICHTIGE UMSATZSTEUERVORANMELDUNGEN  

 
Bei Übermittlung falscher Umsatzsteuervoranmeldungen (UVA) kann  Abgabenhinterziehung selbst dann 
vor liegen , wenn später eine korrekte Umsatzsteuerjahreserklärung eingereicht w ird. 
 
Grundsätzlich müssen Unternehmer eine Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt einreichen, in der sie die 
für den Voranmeldungszeitraum zu entrichtende Umsatzsteuer oder den auf den Voranmeldungszeitraum entfal-
lenden Überschuss selbst zu berechnen haben. Di e Umsatzsteuer wird in diesem Fall zunächst nicht bescheid-
mäßig festgesetzt, sondern vom Unternehmer selbst berechnet und abgeführt. Eine Abgabenverkürzung ist be-
wirkt, wenn Abgabengutschriften zu Unrecht oder zu hoch geltend gemacht werden , etwa durch Abz ug un-
richtiger Vorsteuerbeträge.  
 
Überhöhte Vorsteuern  

Kürzlich hatte sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in einer Entscheidung mit dieser Problematik auseinander-
gesetzt. Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Rechtsanwältin, die eine Umsatzsteuervoranmeldung einreichte, 
in der sie überhöhte Vorsteuern gelte nd machte. Das Finanzamt wies sie darauf hin, woraufhin sie bekanntgab, 
nicht in der Lage gewesen zu sein, eine richtige Umsatzsteuervoranmeldung einzureichen. Vielmehr würde die 
Richtigstellung mit der Umsatzsteuerjahreserklärung erfolgen. Daraufhin nahm die Finanzverwaltung eine Abga-
benverkürzung an und leitete ein Finanzstrafverfahren ein.  
 
Der VwGH hat dann später festgehalten, dass es nicht gegen eine Abgabenhinterziehung spricht, wenn zu Un-
recht geltend gemachten Vorsteuern im Zuge der Umsatzsteuerjahreserklärung richtiggestellt werden sollten. Für 
eine Abgabenhinterziehung  genügt bereits die vorübergehende Erlangung eines Steuervorteils . Kommt dem 
Steuergläubiger in dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Steuer zusteht, nicht der richtige Betrag zu, liegt eine Abga-
benverkürzung vor, auch wenn dies später eventuell wieder ausgeglichen wird.  
 
Hinweis  

Die Abgabe unrichtiger Umsatzsteuervoranmeldungen kann auch bei geringfügigen Fehlern finanzstrafrechtliche 
Konsequenzen mit sich ziehen.  
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